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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 22 vom 5. Juli 2013384

221

Siebte Verordnung 
zur Änderung der Vergabeverordnung NRW

Vom 24. Juni 2013

Auf Grund des § 6 Absatz 1 und 2 des Hochschulzulas-
sungsgesetzes vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 710) 
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Ratifi -
zierung des Staatsvertrages über die Errichtung einer 
gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 
5. Juni 2008 vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 710) 
wird verordnet:

Artikel 1

Die Vergabeverordnung NRW vom 15. Mai 2008 (GV. 
NRW. S. 386), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. 
Januar 2013 (GV. NRW. S. 30), wird wie folgt geändert:

1.  § 23 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 4 wird aufgehoben.

 b)  Dem Absatz 5 werden folgende Sätze angefügt:

   „Antragsberechtigt sind allein Bewerberinnen und 
Bewerber, die sich an der Hochschule für das ent-
sprechende Semester um einen Studienplatz des-
selben Studienganges innerhalb der festgesetzten 
Zulassungszahlen beworben haben. Stehen weni-
ger Studienplätze außerhalb der festgesetzten 
Zulassungszahlen zur Verfügung als wirksame 
Anträge gestellt wurden, so entscheidet das Los.“

 c)  Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 eingefügt:

   „(8) Bewerberinnen und Bewerber, die einen Stu-
diengang mit dem Bachelorgrad abgeschlossen 
haben und sich um einen Platz in einem Studien-
gang bewerben, der darauf aufbaut und mit dem 
Mastergrad abschließt, sind keine Bewerberinnen 
und Bewerber um ein Zweitstudium im Sinne des 
§  17; dies gilt nicht für ein zusätzliches mit dem 
Mastergrad abschließendes Studium.“

 d)   Die bisherigen Abätze 8 und 9 werden die Ab-
sätze 9 und 10.

2.  Dem § 29 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

  „Antragsberechtigt sind Bewerberinnen und Bewer-
ber, die sich an der Hochschule für das entsprechende 
Semester um einen Studienplatz desselben Studien-
ganges innerhalb der festgesetzten Zulassungszahlen 
beworben haben. Stehen weniger Studienplätze 
außerhalb der festgesetzten Zulassungszahlen zur 
Verfügung als wirksame Anträge gestellt wurden, so 
entscheidet das Los.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 24. Juni 2013

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Svenja  S c h u l z e

– GV. NRW. 2013 S. 384

Verordnung 
über die Festsetzung von Zulassungszahlen 

und die Vergabe von Studienplätzen 
im ersten Fachsemester 

für das Wintersemester 2013/2014
Vom 24. Juni 2013

Auf Grund des §  6 Absatz  1 Satz  2 und Absatz  2 des 
Hochschulzulassungsgesetzes vom 18. November 2008 
(GV. NRW. S.  710) in Verbindung mit §  1 Absatz  1 des 
Gesetzes zur Ratifi zierung des Staatsvertrages über die 
Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hoch-
schulzulassung vom 5. Juni 2008 vom 18. November 2008 
(GV. NRW. S. 710), wird verordnet:

§ 1

Für die in den Anlagen 1 bis 3 zu dieser Verordnung 
bezeichneten Studiengänge wird an den dort genannten 
Hochschulen die Zahl der im Wintersemester 2013/2014 
in das erste Fachsemester aufzunehmenden Bewerberin-
nen und Bewerber nach Maßgabe der Anlagen festge-
setzt.

§ 2

Antragsberechtigt sind bei den Studiengängen der Anla-
gen 1 und 2 nur Bewerberinnen und Bewerber, deren 
Hochschulzugangsberechtigung die allgemeine Hoch-
schulreife oder die dem gewählten Studiengang entspre-
chende fachgebundene Hochschulreife vermittelt. Bei 
den Studiengängen der Anlage 3 sind auch Bewerberin-
nen und Bewerber mit Fachhochschulreife antragsbe-
rechtigt.

§ 3

(1) Die nach den Anlagen 2 und 3 verfügbaren Studien-
plätze werden von der jeweiligen Hochschule gemäß 
§§  23, 24, 27 und 28 der Vergabeverordnung NRW vom 
15. Mai 2008 (GV. NRW. S.  386), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 28. Januar 2013 (GV. NRW. S. 30), verge-
ben, soweit in dieser Verordnung nichts anderes 
bestimmt ist.

(2) Sind für die Vergabe nach § 6 Absatz 2 Nummer 2 der 
Vergabeverordnung NRW weniger zu berücksichtigende 
Bewerberinnen und Bewerber vorhanden als Studien-
plätze, werden die frei bleibenden Studienplätze nach 
§  6 Absatz  2 Nummer  3 der Vergabeverordnung NRW 
vergeben.

(3) Soweit im örtlichen Zulassungsverfahren der Techni-
schen Universität Dortmund für die Studiengänge Jour-
nalistik und Wissenschaftsjournalismus zugelassene 
Bewerberinnen und Bewerber den Nachweis eines abge-
schlossenes Volontariats nach Maßgabe der geltenden 
Prüfungsordnung erbracht haben, werden sie zuerst auf 
die zusätzlichen Studienplätze angerechnet, die für diese 
Studiengänge in der entsprechenden Fußnote zu Anlage 
2 festgesetzt sind. Die so zusätzlich festgesetzten Studi-
enplätze dürfen nicht an Bewerberinnen und Bewerber 
vergeben werden, die diesen Nachweis nicht erbringen.

§ 4

Soweit sich die der Festsetzung nach §  1 zugrunde lie-
genden Daten wesentlich ändern, wird das für die Hoch-
schulen zuständige Ministerium die Zulassungszahlen 
durch Rechtsverordnung, die rückwirkend in Kraft tritt, 
neu festsetzen.

§ 5

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 2013 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 24. Juni 2013

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Svenja  S c h u l z e

Anlagen 1 
bis 3
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Anlage 2 
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Anlage 2 
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Anlage 2 
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Anlage 2 
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Anlage 2 
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Anlage 2 
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Anlage 2
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Anlage 2 
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Anlage 2 
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Anlage 2 
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Neuntes Gesetz 
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 
und zur Zustimmung des Landtags zur 

 Unterzeichnung des Vertrages 
zwischen dem Landtag Nordrhein-Westfalen und 

dem Landtag Brandenburg 
über das Versorgungswerk der Mitglieder des 

Landtags Nordrhein-Westfalen 
und des Landtags Brandenburg

Vom 25. Juni 2013

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Neuntes Gesetz 
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 
und zur Zustimmung des Landtags zur 

Unterzeichnung des Vertrages 
zwischen dem Landtag Nordrhein-Westfalen und 

dem Landtag Brandenburg 
über das Versorgungswerk der Mitglieder des 

Landtags Nordrhein-Westfalen 
und des Landtags Brandenburg

Artikel I
Das Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-West-
falen (AbgG NRW) vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 252), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Februar 2012 
(GV. NRW. S. 96), wird wie folgt geändert:

1. § 10 Absatz 12 erhält folgende Fassung:

  „(12) Die Satzung kann vorsehen, dass andere Lan-
desparlamente der Bundesrepublik Deutschland dem 
Versorgungswerk beitreten können. Der Beitritt 
bedarf der Zustimmung des Landtags Nordrhein-
Westfalen.“

2.  Nach § 15 Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

  „(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 entfällt 
die jährliche Anpassung der Abgeordnetenbezüge 
zum 1. Juli 2013 und zum 1. Juli 2014.“

Artikel II
Versorgungswerk der Mitglieder des Landtags 

 Nordrhein-Westfalen und des Landtags Brandenburg

Die Präsidentin des Landtags Nordrhein-Westfalen wird 
ermächtigt, den in der Anlage zu diesem Gesetz bei-
gefügten Vertrag zwischen dem Landtag Nordrhein-
Westfalen und dem Landtag Brandenburg über das 
 Versorgungswerk der Mitglieder des Landtags Nord-
rhein-Westfalen und des Landtags Brandenburg im 
Namen des Landtags Nordrhein-Westfalen zu unter-
zeichnen.

Artikel III
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 25. Juni 2013

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Minister
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Anlage



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 22 vom 5. Juli 2013 411

Anlage: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertrag zwischen 
dem Landtag Nordrhein-Westfalen und dem Landtag Brandenburg 

über das Versorgungswerk der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen und des 
Landtags Brandenburg 

 
 

 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die Präsidentin des Landtags, 
 
und der Landtag Brandenburg, vertreten durch den Präsidenten des Landtags, 
 
schließen nachstehenden Vertrag: 
 
 
 

Artikel 1 
Name, Sitz und Mitgliedschaft 

 
(1) Das Versorgungswerk der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen trägt ab Beginn 
der 6. Wahlperiode des Landtags Brandenburg den Namen „Versorgungswerk der Mitglieder 
des Landtags Nordrhein-Westfalen und des Landtags Brandenburg (VLT)“. Das Versor-
gungswerk hat seinen Sitz in Düsseldorf. 

 
(2) Die Abgeordneten des Landtags Brandenburg, die ab Beginn der 6. Wahlperiode oder 
später dem Landtag Brandenburg angehören, sind Mitglieder im Versorgungswerk der Mit-
glieder des Landtags Nordrhein-Westfalen und des Landtags Brandenburg (im Folgenden: 
Versorgungswerk). Dies gilt nicht für die Abgeordneten, die zu Beginn der 6. Wahlperiode 
bereits die Höchstversorgung nach den §§ 11 und 12 des Abgeordnetengesetzes Branden-
burg in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Oktober 2007, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 11. Februar 2013, erreicht haben. 
 
 

 
Artikel 2 

Rechtsgrundlagen 
 
(1) Die Rechte und Pflichten der Mitglieder und sonstigen Leistungsberechtigten des Versor-
gungswerks ergeben sich aus den Bestimmungen dieses Vertrages, aus § 10 des Abgeord-
netengesetzes Nordrhein-Westfalen vom 05. April 2005 und § 15 des Abgeordnetengesetzes 
Brandenburg vom 19. Juni 2013 sowie aus der Satzung des Versorgungswerks in der jeweils 
geltenden Fassung. 
 
(2) Das Versorgungswerk kann von den Vertragspartnern Auskünfte über die Mitglieder und 
sonstigen Leistungsberechtigten einholen, soweit die Auskünfte für die Feststellung der Mit-
gliedschaft, der Beitragspflicht oder der Versorgungsleistung erforderlich sind.  
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Artikel 3 
Vertreterversammlung 

 
(1) Die Vertreterversammlung besteht aus insgesamt 30 Vertretern sowie Stellvertretern in 
gleicher Anzahl. Die Festlegung der Anzahl der Vertreter aus den jeweiligen Ländern erfolgt 
im Verhältnis der gesetzlichen Mitgliederzahlen des Landtags Nordrhein-Westfalen und des 
Landtags Brandenburg. Die Vertreter sind unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. 
Die nordrhein-westfälischen und die brandenburgischen Mitglieder des Versorgungswerks 
(Landesgruppen) wählen zu Beginn der Wahlperiode ihres jeweiligen Landtags die auf sie 
entfallenden Vertreter für die Dauer der jeweiligen Wahlperiode. Wählbar und wahlberechtigt 
sind nur Mitglieder des Versorgungswerks. Das Nähere bestimmt die Wahlordnung als Be-
standteil der Satzung. 
 
(2) Die Vertreterversammlung wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden sowie seinen zweiten 
Stellvertreter auf Vorschlag der Gruppe der Vertreter aus Nordrhein-Westfalen und seinen 
ersten Stellvertreter auf Vorschlag der Gruppe der Vertreter aus Brandenburg. Die Amtsdau-
er der Gewählten richtet sich nach der Amtsdauer der jeweils vorschlagsberechtigten Lan-
desgruppe der Vertreterversammlung. 
 
(3) Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn von jeder Landesgruppe der Vertre-
terversammlung mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Ist die Beschlussfähigkeit 
nicht gegeben, wird die Vertreterversammlung erneut einberufen. In dieser Sitzung ist sie 
auch beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte aller Mitglieder anwesend ist. Zwischen bei-
den Sitzungen müssen mindestens zwei Tage liegen. 
 
(4) Die Beschlüsse bedürfen der Zustimmung der Vertreter beider Landesgruppen (Prinzip 
der doppelten Mehrheiten), soweit dieser Vertrag oder die Satzung keine anderen Regelun-
gen vorsehen. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
der jeweiligen Landesgruppe gefasst. Beschlüsse über den Erlass oder die Änderung der 
Satzung einschließlich der Wahlordnung bedürfen einer qualifizierten Mehrheit von zwei Drit-
teln aller Mitglieder der Vertreterversammlung zuzüglich einer Stimme.  
 
(5) Die Sitzungen der Vertreterversammlung können sowohl am Sitz des Landtags Nord-
rhein-Westfalen als auch am Sitz des Landtags Brandenburg stattfinden. Die Vertreterver-
sammlung ist einzuberufen, wenn ein Drittel ihrer Mitglieder oder zwei Drittel der Vertreter 
einer Landesgruppe dies verlangt. 
 
(6) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 erhöht sich die Anzahl der Mitglieder der Vertreterver-
sammlung für die Zeit bis zum Ende der Amtsdauer der bestehenden Vertreterversammlung 
auf insgesamt 45 Mitglieder sowie Stellvertreter in gleicher Anzahl. Der Landtag Branden-
burg wählt zu Beginn der 6. Wahlperiode 15 Vertreter sowie Stellvertreter in gleicher Anzahl 
in die bestehende Vertreterversammlung, davon zehn Vertreter sowie Stellvertreter für die 
Dauer der 6. Wahlperiode des Landtags Brandenburg und fünf Vertreter sowie Stellvertreter 
für die Zeit bis zum Ende der Amtsperiode der bestehenden Vertreterversammlung. Die er-
weiterte Vertreterversammlung erlässt in ihrer ersten gemeinsamen Sitzung nach der Wahl 
der Neumitglieder die neue Satzung für das Versorgungswerk.  
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Artikel 4 
Vorstand 

 
(1) Die Vertreterversammlung beschließt spätestens in ihrer letzten Sitzung vor Ablauf der 
16. Wahlperiode des Landtags Nordrhein-Westfalen über eine Satzungsregelung zur Be-
stimmung der Größe und Zusammensetzung des Vorstands ab dem Beginn der 17. Wahlpe-
riode des Landtags Nordrhein-Westfalen. Die Regelung muss eine angemessene Vertretung 
beider Landesgruppen im Vorstand sowie bei den innerhalb des Vorstands zu besetzenden 
Ämtern (Vorsitz und Stellvertretung) vorsehen. Maßgeblich hierfür ist das Verhältnis der ge-
setzlichen Mitgliederzahlen des Landtags Nordrhein-Westfalen und des Landtags Branden-
burg. Die Mitglieder des Vorstands werden von der Vertreterversammlung einzeln und ge-
heim gewählt. Jede Landesgruppe in der Vertreterversammlung hat das Vorschlagsrecht für 
so viele Mitglieder, wie ihr nach der Satzungsregelung zustehen, mindestens jedoch für zwei 
Mitglieder. Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder entspricht der Amtsdauer der jeweils vor-
schlagsberechtigten Landesgruppe in der Vertreterversammlung. 
 
(2) Bereits vor der Beschlussfassung über eine neue Satzungsregelung wählt die Vertre-
terversammlung auf Vorschlag der Gruppe der Vertreter aus Brandenburg zusätzlich zwei 
Mitglieder für die Dauer der 6. Wahlperiode des Landtags Brandenburg in den Vorstand. 
Sieht die neue Satzungsregelung mehr als zwei Vorstandsmitglieder auf Vorschlag der 
Gruppe der Vertreter aus Brandenburg vor, endet ihre Amtsdauer ebenfalls mit dem Ablauf 
der 6. Wahlperiode des Landtags Brandenburg. 
 
(3) Der Vorstand tagt mindestens einmal jährlich am Sitz des Landtags Brandenburg. 
 
 

Artikel 5 
Rechtsaufsicht 

 
(1) Die Versicherungsaufsicht sowie die Körperschaftsaufsicht über das Versorgungswerk 
führt das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen im Benehmen mit dem für die Versiche-
rungsaufsicht zuständigen Ministerium des Landes Brandenburg. Dieses ist befugt, Vertreter 
zu den Sitzungen der Vertreterversammlung und des Vorstands zu entsenden. 
 
(2) Das Versorgungswerk leitet den geprüften Jahresabschluss dem nach Absatz 1 zustän-
digen Ministerium des Landes Brandenburg zu. 
 
 

Artikel 6 
Vollstreckung von Verwaltungsakten 

 
Auf die Vollstreckung von Verwaltungsakten des Versorgungswerks im Land Brandenburg 
findet das Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Brandenburg Anwendung. 
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Artikel 7 
Vermögen und Kosten 

 
(1) Das von den Mitgliedern des Versorgungswerks eingebrachte Vermögen wird gemein-
sam verwaltet.  
 
(2) Die bis zum Beginn der 6. Wahlperiode des Landtags Brandenburg erworbenen Ansprü-
che der Mitglieder des Versorgungswerks der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen 
(VLT NRW) bleiben unberührt. Zum letzten Tag der 5. Wahlperiode des Landtags Branden-
burg erstellt das VLT NRW eine Zwischenbilanz. Die zu diesem Bilanzstichtag ausgewiese-
nen Aktiva und Passiva sowie alle stillen Reserven und stillen Lasten werden in wirtschaftli-
cher Hinsicht dauerhaft den zu diesem Zeitpunkt dem VLT NRW angehörenden Mitgliedern 
zugerechnet. Über weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Ansprüche nach Satz 1 ent-
scheidet der gemeinsame Vorstand. 
 
(3) Die Verwaltungskosten werden anteilig im Verhältnis der gesetzlichen Mitgliederzahlen 
des Landtags Nordrhein-Westfalen und des Landtags Brandenburg auf die jeweiligen Lan-
desparlamente umgelegt und vom Landtag Nordrhein-Westfalen eingezogen. Dies gilt nicht 
für Reisekosten und Aufwandsentschädigungen der Mitglieder, die jeder Landtag alleine 
trägt. 
 
 

Artikel 8 
Beiträge 

 
Nach Beginn der 6. Wahlperiode des Landtags Brandenburg führt der Landtag Brandenburg 
die Beiträge seiner Mitglieder nach § 5 Absatz 2 des Abgeordnetengesetzes Brandenburg an 
das Versorgungswerk ab. Die Zahlung erfolgt monatlich. Die für die Zeit zwischen der Konsti-
tuierung des Landtags Brandenburg der 6. Wahlperiode und dem 31. Dezember 2014 ent-
standenen Beiträge der Mitglieder des Landtags Brandenburg müssen spätestens bis zum 
31. Dezember 2014 beim Versorgungswerk eingegangen sein.  
 
 

Artikel 9 
Kündigung  

 
(1) Dieser Vertrag kann von jedem der vertragsschließenden Landtage mit einer Frist von 
drei Jahren zum Ablauf seiner jeweiligen Wahlperiode gekündigt werden. Um einen Wechsel 
des Versorgungssystems während der laufenden Wahlperiode zu vermeiden, wird eine Kün-
digung durch den Landtag Nordrhein-Westfalen für die brandenburgischen Mitglieder des 
Versorgungswerks erst mit Ablauf der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Wahlperiode wirksam. 
Vor Ablauf von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages ist eine Kündigung ausge-
schlossen. 
 
(2) Im Fall einer Kündigung des Vertrages findet keine Vermögensauseinandersetzung statt. 
Die von den Mitgliedern des Versorgungswerks eingebrachten Beiträge verbleiben im Ver-
mögen des Versorgungswerks; die zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages erworbe-
nen Anwartschaften sowie Ansprüche wegen der Nichterfüllung der Wartezeit für eine Alters-
rente bleiben bestehen, soweit sie nicht durch Maßnahmen zur Deckung von Fehlbeträgen 
oder zum Ausgleich von Bilanzverlusten gemindert werden. Solange Anwartschaften auf 
Leistungen bestehen oder Renten aus dem Versorgungswerk gezahlt werden, sind nach der 
Kündigung die Verwaltungskosten anteilig im Verhältnis der nordrhein-westfälischen zu den 
brandenburgischen Mitgliedern zu tragen.  
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(3) Soweit über die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 hinausgehende Maßnahmen zu tref-
fen sind, regeln die Vertragspartner diese im gegenseitigen Einvernehmen. 
 
 

Artikel 10 
Inkrafttreten 

 
Dieser Vertrag tritt nach Zustimmung des Landtags Brandenburg und des Landtags Nord-
rhein-Westfalen am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Austausch der Vertragsur-
kunden folgt.  
 
 
Düsseldorf, den…    Potsdam, den… 
 
 
 
 
      Carina Gödecke                 Gunter Fritsch 
(Präsidentin des Landtags   (Präsident des Landtags Brandenburg)  
Nordrhein-Westfalen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– GV. NRW. 2013 S. 410
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Gesetz 
über das Verbandsklagerecht und 

 Mitwirkungsrechte 
für Tierschutzvereine (TierschutzVMG NRW)

Vom 25. Juni 2013

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
über das Verbandsklagerecht und 

Mitwirkungsrechte 
für Tierschutzvereine (TierschutzVMG NRW)

§ 1
Verbandsklagerecht

(1)  Ein nach §  3 anerkannter Verein (anerkannter Ver-
ein) kann, ohne die Verletzung eigener Rechte gel-
tend machen zu müssen, Rechtsbehelfe nach Maß-
gabe der Verwaltungsgerichtsordnung einlegen gegen

 1.  Genehmigungen und Erlaubnisse nach §  4 a 
Absatz 2 Nummer 2, § 6 Absatz 3, § 8 Absatz 1, 
§ 11 Absatz 1 Tierschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl.  I 
S. 1206, 1313) in der jeweils geltenden Fassung,

 2.  bau- und immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gungen für Vorhaben zum Halten von Tieren zu 
Erwerbszwecken und

 3.  Anordnungen oder die Unterlassung von Anord-
nungen nach § 16 a Tierschutzgesetz.

  Gegen eine Genehmigung nach §  8 Absatz  1 Tier-
schutzgesetz ist abweichend von Satz  1 allein der 
Rechtsbehelf der Feststellungsklage statthaft. Satz 1 
und 2 gelten nicht, wenn ein dort aufgeführter Ver-
waltungsakt auf Grund einer Entscheidung in einem 
verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren erlassen 
oder in einem solchen Verfahren als rechtmäßig 
bestätigt worden ist.

(2)  Rechtsbehelfe nach Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 sind 
nur zulässig, wenn der anerkannte Verein

 1.  geltend macht, dass der Erlass eines in Absatz 1 
Satz 1 Nummern 1 bis 3 genannten Verwaltungs-
aktes oder die Unterlassung eines Verwaltungs-
aktes im Sinne von Absatz  1 Satz  1 Nummer  3 
Vorschriften des Tierschutzgesetzes, Rechtsvor-
schriften, die aufgrund des Tierschutzgesetzes 
erlassen worden sind, oder unmittelbar geltenden 
Rechtsakten der Europäischen Union im Anwen-
dungsbereich des Tierschutzgesetzes (tierschutz-
relevante Vorschriften) widerspricht,

 2.  dadurch in seinem satzungsgemäßen Aufgaben-
bereich berührt wird und

 3.  zur Mitwirkung nach § 2 Absatz 1 oder 2 berech-
tigt war und er sich hierbei in der Sache geäußert 
hat oder ihm entgegen § 2 Absatz 1 oder 2 keine 
Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden ist.

  Ein Rechtsbehelf gegen eine Genehmigung nach § 8 
Absatz  1 Tierschutzgesetz ist darüber hinaus nur 
zulässig, wenn mindestens zwei Mitglieder der Kom-
mission nach § 15 Absatz 1 Satz 2 Tierschutzgesetz 
das Vorhaben abgelehnt haben.

(3)  Hat der anerkannte Verein Gelegenheit zur Mitwir-
kung in den Fällen des § 2 Absatz 1 oder 2 gehabt, 
ist er im Verfahren über den Rechtsbehelf mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen, die er im Rahmen 
einer Mitwirkung nicht oder nicht rechtzeitig gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen kön-
nen.

(4)  Ist eine Entscheidung nach Absatz 1 dem anerkann-
ten Verein nicht bekannt gegeben worden, muss der 
Rechtsbehelf innerhalb eines Jahres erhoben wer-
den, nachdem der Verein von der Entscheidung 
Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen können.

§ 2
Mitwirkungs- und Informationsrechte

(1)  Einem anerkannten Verein ist von der jeweils 
zuständigen Behörde rechtzeitig Gelegenheit zur 
Äußerung sowie zur Einsicht in die tierschutzrele-
vanten Sachverständigengutachten zu geben

 1.  bei der Vorbereitung von tierschutzrelevanten 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der für den 
Tierschutz zuständigen Behörden des Landes und

 2.  vor der Erteilung bau- und immissionsschutz-
rechtlicher Genehmigungen für Vorhaben zum 
Halten von Tieren zu Erwerbszwecken,

  soweit das Vorhaben den satzungsgemäßen Aufga-
benbereich des anerkannten Vereins berührt. Satz 1 
Nummer  2 gilt nicht für Vorhaben zur Errichtung 
von Kleintierställen bis zu 50 Kubikmeter Brutto-
Rauminhalt.

(2)  Die jeweils zuständige Behörde hat einem anerkann-
ten Verein auf dessen Verlangen in Genehmigungs- 
und Erlaubnisverfahren nach §  4 a Absatz  2 Num-
mer 2, § 6 Absatz 3, § 8 Absatz 1 und § 11 Absatz 1 
Tierschutzgesetz sowie nach § 2 Absatz 1 Satz 2 die-
ses Gesetzes Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(3)  § 28 Absatz 2 Nummern 1 und 2, Absatz 3 und § 29 
Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 12. November 1999 (GV. 
NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung gelten 
sinngemäß. Der anerkannte Verein hat Einwendun-
gen innerhalb von vier Wochen, nachdem ihm Gele-
genheit zur Äußerung gegeben wurde, gegenüber der 
zuständigen Behörde zu erheben.

(4)  In anderen Rechtsvorschriften vorgeschriebene 
inhaltsgleiche oder weitergehende Formen der Mit-
wirkung des anerkannten Vereins bleiben unberührt.

(5)  Auf Antrag hat die zuständige Behörde den aner-
kannten Verein über die Anzahl und den Gegenstand 
laufender Verwaltungsverfahren der in Absatz  2 
genannten Art zu informieren. Auf das Verfahren 
und die Ablehnungs- und Beschränkungsgründe fi n-
den die §§ 3, 5 bis 10 des Informationsfreiheitsgeset-
zes Nordrhein-Westfalen vom 27. November 2001 
(GV. NRW. S.  806) in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechende Anwendung.

§ 3
Anerkennung

(1)  Die Anerkennung wird auf Antrag durch das für den 
Tierschutz zuständige Ministerium erteilt. Sie ist zu 
erteilen, wenn der rechtsfähige Verein

 1.  nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorü-
bergehend vorwiegend die Ziele des Tierschutzes 
fördert,

 2.  seinen Sitz in Nordrhein-Westfalen hat und sich 
der satzungsgemäße Tätigkeitsbereich auf das 
gesamte Gebiet des Landes erstreckt,

 3.  im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens fünf 
Jahre besteht und in diesem Zeitraum im Sinne 
der Nummer 1 tätig gewesen ist,

 4.  die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfül-
lung bietet; dabei sind Art und Umfang seiner 
bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie 
die Leistungsfähigkeit des Vereins zu berücksich-
tigen,

 5.  wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach 
§ 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuer-
gesetzes von der Körperschaftssteuer befreit ist 
und

 6.  den Eintritt als Mitglied, das in der Mitglieder-
versammlung volles Stimmrecht hat, jedem 
ermöglicht, der die Ziele des Vereins unterstützt.

  Die Anerkennung kann unter den Voraussetzungen 
des Satzes 2 Nummern 1 und 3 bis 6 auch einem 
überregional tätigen rechtsfähigen Verein mit Sitz 
außerhalb von Nordrhein-Westfalen erteilt werden, 
wenn eine satzungsgemäße Teilorganisation für das 
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Gebiet des Landes besteht und diese für sich genom-
men die Anforderungen nach Satz 2 Nummer 3 bis 6 
erfüllt.

(2)  Die Anerkennung gilt für das Gebiet des Landes.

(3)  Die Anerkennung ist zurückzunehmen, wenn die 
Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht vorlagen 
und dieser Mangel auch nach Aufforderung nicht 
beseitigt wird. Die Anerkennung ist zu widerrufen, 
wenn eine der Voraussetzungen für ihre Erteilung 
nachträglich weggefallen ist. Mit der unanfechtba-
ren Aufhebung der Anerkennung entfallen die 
Rechte gemäß §§ 1 und 2.

§ 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2017 außer 
Kraft.

Düsseldorf, den 25. Juni 2013

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 
zugleich für den 
Finanzminister

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m me l

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

– GV. NRW. 2013 S. 416
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